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an welche die Sonderschulklasse angeschlossen ist. Die 

Bildungsdirektion kann den Schulsprengel der Sonderschulklasse unter 

Bedachtnahme auf die Zumutbarkeit des Schulweges und die 

Behinderungsart der Schüler und Schülerinnen erweitern oder 

einengen. Für NÖ Mittelschulen und Klassen von NÖ Mittelschulen mit 

besonderer Berücksichtigung der musischen, sportlichen oder 

englischsprachigen Ausbildung sowie für NÖ Mittelschulen und Klassen 

von NÖ Mittelschulen und Volksschulen und Klassen von Volksschulen, 

an denen gemäß § 16 Abs. 3 des Schulunterrichtsgesetzes die 

Verwendung von Englisch als Unterrichtssprache angeordnet wurde, 

können eigene Berechtigungssprengel festgesetzt werden, welche nicht 

lückenlos aneinander angrenzen müssen. Die Festsetzung dieser 

Berechtigungssprengel kann so erfolgen, dass der Bereich des 

gesamten Bundeslandes in einem Berechtigungssprengel erfasst wird. 

(2) Der Schulsprengel besteht aus 

1. einer oder mehreren Gemeinden und, soweit dies zur Erleichterung 

des Schulbesuches zweckmäßig erscheint, aus 

2. einer oder mehreren Gemeinden sowie Gebietsteilen von Gemeinden 

oder 

3. Gebietsteilen mehrerer Gemeinden. 

(3) Die Festsetzung (Bildung, Änderung, Aufhebung) der Schulsprengel 

für allgemeinbildende Pflichtschulen erfolgt durch die Bildungsdirektion 

entweder von Amts wegen oder über Antrag des Schulerhalters, einer 

Sonderschulklassen anges chlossen, 

ist der Besuch solcher Klassen auf den Sprengel der Schule 

beschränkt, an welche die Sonderschulklasse angeschlossen ist. Die 

Bildungsdirektion kann den Schulsprengel der Sonderschulklasse unter 

Bedachtnahme auf die Zumutbarkeit des Schulweges und die 

Behinderungsart der Schüler und Schülerinnen erweitern oder 

einengen. Für NÖ Mittelschulen kann auch ein gemeinsamer 

Berechtigungssprengel festgesetzt werden, der sich auf das gesamte 

Landesgebiet oder Teile davon erstreckt. Für NÖ Mittelschulen und 

Klassen von NÖ Mittelschulen mit besonderer Berücksichtigung der 

musischen, sportlichen oder englischsprachigen Ausbildung sowie für 

NÖ Mittelschulen und Klassen von NÖ Mittelschulen und Volksschulen 

und Klassen von Volksschulen, an denen gemäß § 16 Abs. 3 des 

Schulunterrichtsgesetzes die Verwendung von Englisch als 

Unterrichtssprache angeordnet wurde, können eigene 

Berechtigungssprengel festgesetzt werden, welche nicht lückenlos 

aneinander angrenzen müssen. Die Festsetzung dieser 

Berechtigungssprengel kann so erfolgen, dass der Bereich des 

gesamten Bundeslandes in einem Berechtigungssprengel erfasst wird. 
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beteiligten Gemeinde oder der Landesregierung durch Verordnung. Die 

Landesregierung, alle beteiligten gesetzlichen Schulerhalter und 

Gemeinden sind anzuhören. 

(4) Sofern sich ein Schulsprengel auf zwei oder mehrere Bundesländer 

erstrecken soll, sind von der Landesregierung vor seiner Festsetzung 

(Bildung, Änderung, Aufhebung) die erforderlichen Vereinbarungen mit 

den beteiligten anderen Bundesländern zu treffen. Die Aufteilung des 

Schulaufwandes ist durch Vereinbarung der beteiligten Schulerhalter zu 

treffen. 

(5) Dem Schulsprengel einer allgemeinbildenden Pflichtschule gehören 

jene Schulpflichtigen an, die im Schulsprengel, wenn auch nur zum 

Zwecke des Schulbesuches, wohnen. Dem Schulsprengel einer 

berufsbildenden Pflichtschule gehören jene Schulpflichtigen an, die in 

einem Betrieb, dessen Standort im Schulsprengel liegt, im Lehr- oder 

Ausbildungsverhältnis stehen. 

(6) Jeder und jede Schulpflichtige ist in die Schule aufzunehmen, die für 

ihn oder sie nach den schulrechtlichen Vorschriften in Betracht kommt 

und deren Schulsprengel er oder sie angehört. 

(7) Schulpflichtigen sind jene Personen gleichzuhalten, die nach den die 

Schulpflicht regelnden Vorschriften zum freiwilligen Besuch der Schule 

berechtigt sind. 

(8) Bestehen in einer Gemeinde oder im Gebiet einer Schulgemeinde 

mehrere Schulen derselben Schulart, so kann für mehrere oder alle 

(2) Der Schulsprengel besteht aus 

1. einer oder mehreren Gemeinden und, soweit dies zur Erleichterung 

des Schulbesuches zweckmäßig erscheint, aus 

2. einer oder mehreren Gemeinden sowie Gebietsteilen von Gemeinden 

oder 

3. Gebietsteilen mehrerer Gemeinden. 

(3) Die Festsetzung (Bildung, Änderung, Aufhebung) der Schulsprengel 

für allgemeinbildende Pflichtschulen erfolgt durch die Bildungsdirektion 

entweder von Amts wegen oder über Antrag des Schulerhalters, einer 

beteiligten Gemeinde oder der Landesregierung durch Verordnung. Die 

Landesregierung, alle beteiligten gesetzlichen Schulerhalter und 

Gemeinden sind anzuhören. 

(4) Sofern sich ein Schulsprengel auf zwei oder mehrere Bundesländer 

erstrecken soll, sind von der Landesregierung vor seiner Festsetzung 

(Bildung, Änderung, Aufhebung) die erforderlichen Vereinbarungen mit 

den beteiligten anderen Bundesländern zu treffen. Die Aufteilung des 

Schulaufwandes ist durch Vereinbarung der beteiligten Schulerhalter zu 

treffen. 

(5) Dem Schulsprengel einer allgemeinbildenden Pflichtschule gehören 

jene Schulpflichtigen an, die im Schulsprengel, wenn auch nur zum 

Zwecke des Schulbesuches, wohnen. Dem Schulsprengel einer 

berufsbildenden Pflichtschule gehören jene Schulpflichtigen an, die in 

einem Betrieb, dessen Standort im Schulsprengel liegt, im Lehr- oder 
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Schulen derselben Schulart mit Zustimmung des gesetzlichen 

Schulerhalters ein gemeinsamer Schulsprengel festgesetzt werden. 

Welche dieser Schulen ein sprengelangehöriger Schüler oder eine 

sprengelangehörige Schülerin zu besuchen hat, entscheidet der 

gesetzliche Schulerhalter vor der Aufnahme des Schülers oder der 

Schülerin. 

(9) Als sprengelangehörig gelten auch Schüler und Schülerinnen 

1. die wegen Stilllegung einer Schule, vorübergehender 

Unterrichtseinstellung, aufgrund einer schulbehördlichen Anordnung 

oder wegen eines Ausschlusses aufgrund schulrechtlicher Vorschriften 

einer anderen Schule zugewiesen wurden, 

2. mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die statt einer 

entsprechenden Sonderschule eine außerhalb des eigenen 

Schulsprengels liegende allgemeinbildende Pflichtschule deshalb 

besuchen, weil an der allgemeinbildenden Pflichtschule des eigenen 

Schulsprengels eine entsprechende Förderung nicht in gleicher Weise 

erfolgen kann, 

3. der Vorschulklasse, welche die nächstgelegene Schule deshalb 

besuchen, weil an der Schule des eigenen Schulsprengels keine 

Vorschulklasse geführt wird, 

4. von Polytechnischen Schulen, welche eine außerhalb des eigenen 

Schulsprengels liegende Schule deshalb besuchen, weil an der Schule 

des eigenen Schulsprengels der gewünschte Fachbereich nicht geführt 

Ausbildungsverhältnis stehen. 

(6) Jeder und jede Schulpflichtige ist in die Schule aufzunehmen, die für 

ihn oder sie nach den schulrechtlichen Vorschriften in Betracht kommt 

und deren Schulsprengel er oder sie angehört. 

(7) Schulpflichtigen sind jene Personen gleichzuhalten, die nach den die 

Schulpflicht regelnden Vorschriften zum freiwilligen Besuch der Schule 

berechtigt sind. 

(8) Bestehen in einer Gemeinde oder im Gebiet einer Schulgemeinde 

mehrere Schulen derselben Schulart, so kann für mehrere oder alle 

Schulen derselben Schulart mit Zustimmung des gesetzlichen 

Schulerhalters ein gemeinsamer Schulsprengel festgesetzt werden. 

Welche dieser Schulen ein sprengelangehöriger Schüler oder eine 

sprengelangehörige Schülerin zu besuchen hat, entscheidet der 

gesetzliche Schulerhalter vor der Aufnahme des Schülers oder der 

Schülerin. 

(9) Als sprengelangehörig gelten auch Schüler und Schülerinnen 

1. die wegen Stilllegung einer Schule, vorübergehender 

Unterrichtseinstellung, aufgrund einer schulbehördlichen Anordnung 

oder wegen eines Ausschlusses aufgrund schulrechtlicher Vorschriften 

einer anderen Schule zugewiesen wurden, 

2. mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die statt einer 

entsprechenden Sonderschule eine außerhalb des eigenen 

Schulsprengels liegende allgemeinbildende Pflichtschule deshalb 
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wird, 

5. einer schulübergreifenden Tagesbetreuung nur für die Zeit dieser 

Tagesbetreuung. 

(10) Die Aufnahme eines oder einer dem Schulsprengel nicht 

angehörigen Schulpflichtigen durch den Schulerhalter der um die 

Aufnahme ersuchten Volksschule, Sonderschule oder Polytechnischen 

Schule darf jedenfalls nicht erfolgen, wenn hierdurch eine 

Klassenteilung eintreten würde oder wenn in der sprengeleigenen 

Schule eine Minderung der Organisationsform eintreten würde. Erfolgt 

aufgrund eines von den Erziehungsberechtigten rechtzeitig gestellten 

Gesuchs an die Schulleitung der aufnehmenden Schule nicht längsten 

zwei Monate vor dem beabsichtigten sprengelfremden Schulbesuch 

eine schriftliche Mitteilung an diese durch die Schulleitung für den 

Schulerhalter, besteht die Möglichkeit einer Antragstellung an die 

Bildungsdirektion. Wird ein Schüler oder eine Schülerin in eine Schule 

aufgenommen, deren Schulsprengel er oder sie nicht angehört, so 

können die Schulerhalter mit den Wohnsitzgemeinden 

Schulerhaltungsbeiträge vereinbaren. 

(11) Die Aufnahme eines oder einer dem Schulsprengel einer NÖ 

Mittelschule nicht angehörigen Schulpflichtigen kann durch die 

Schulleitung nach Zustimmung durch den Schulerhalter für diesen 

erfolgen, wobei hierdurch keine Klassenteilung eintreten darf und auf die 

vorhandenen personellen und räumlichen Ressourcen Bedacht zu 

besuchen, weil an der allgemeinbildenden Pflichtschule des eigenen 

Schulsprengels eine entsprechende Förderung nicht in gleicher Weise 

erfolgen kann, 

3. der Vorschulklasse, welche die nächstgelegene Schule deshalb 

besuchen, weil an der Schule des eigenen Schulsprengels keine 

Vorschulklasse geführt wird, 

4. von Polytechnischen Schulen, welche eine außerhalb des eigenen 

Schulsprengels liegende Schule deshalb besuchen, weil an der Schule 

des eigenen Schulsprengels der gewünschte Fachbereich nicht geführt 

wird, 

5. einer schulübergreifenden Tagesbetreuung nur für die Zeit dieser 

Tagesbetreuung. 

(10) Die Aufnahme eines oder einer dem Schulsprengel nicht 

angehörigen Schulpflichtigen durch den Schulerhalter der um die 

Aufnahme ersuchten Volksschule, Sonderschule oder Polytechnischen 

Schule darf jedenfalls nicht erfolgen, wenn hierdurch eine 

Klassenteilung eintreten würde oder wenn in der sprengeleigenen 

Schule eine Minderung der Organisationsform eintreten würde. Erfolgt 

aufgrund eines von den Erziehungsberechtigten rechtzeitig gestellten 

Gesuchs an die Schulleitung der aufnehmenden Schule nicht längsten 

zwei Monate vor dem beabsichtigten sprengelfremden Schulbesuch 

eine schriftliche Mitteilung an diese durch die Schulleitung für den 

Schulerhalter, besteht die Möglichkeit einer Antragstellung an die 
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nehmen ist. Die Antragstellung erfolgt durch den 

Erziehungsberechtigten bei der Schulleitung der sprengelfremden NÖ 

Mittelschule. Die Wohnsitzgemeinde hat dem aufnehmenden 

Schulerhalter den gemäß § 46 jährlich errechneten 

Schulerhaltungsbeitrag der aufnehmenden Schule, jedoch maximal in 

Höhe von € 2.000,-- pro Kalenderjahr zu bezahlen. Dieser 

Maximalbeitrag erhöht sich jährlich im Ausmaß des Index der 

Verbraucherpreise der Bundesanstalt Statistik Österreich. Als 

Bezugsgröße dient die für den Monat Jänner 2021 verlautbarte 

endgültige Indexzahl. 

Bildungsdirektion. Wird ein Schüler oder eine Schülerin in eine Schule 

aufgenommen, deren Schulsprengel er oder sie nicht angehört, so 

können die Schulerhalter mit den Wohnsitzgemeinden 

Schulerhaltungsbeiträge vereinbaren. 

(11) Die Aufnahme eines oder einer dem Schulsprengel einer NÖ 

Mittelschule nicht angehörigen Schulpflichtigen kann durch die 

Schulleitung nach Zustimmung durch den Schulerhalter für diesen 

erfolgen, wobei hierdurch keine Klassenteilung eintreten darf und auf 

die vorhandenen personellen und räumlichen Ressourcen Bedacht zu 

nehmen ist. Die Aufnahme von Schulpflichtigen aus dem 

Berechtigungssprengel kann vom Schulerhalter nur abgelehnt werden, 

wenn hierdurch eine Klassenteilung eintreten würde oder die 

personellen und räumlichen Ressourcen nicht vorhanden sind. Die 

Antragstellung erfolgt durch die Erziehungsberechtigten bei der 

Schulleitung der aufnehmenden NÖ Mittelschule. Die 

Wohnsitzgemeinde hat dem aufnehmenden Schulerhalter den gemäß § 

46 jährlich errechneten Schulerhaltungsbeitrag der aufnehmenden 

Schule, jedoch maximal in Höhe von € 2.000,-- pro Kalenderjahr zu 

bezahlen. Dieser Maximalbeitrag erhöht sich jährlich im Ausmaß des 

Index der Verbraucherpreise der Bundesanstalt Statistik Österreich. Als 

Bezugsgröße dient die für den Monat Jänner 2021 verlautbarte 

endgültige Indexzahl. Der Vergleichsmonat ist der Jänner des dem 

betreffenden Kalenderjahr vorausgegangenen Jahres. 
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 § 16a 

Teilrechtsfähigkeit, Schulkonten 

(1) Den allgemeinbildenden Pflichtschulen kommt insofern 

Rechtspersönlichkeit zu, als sie berechtigt sind, unter Beachtung der 

gebotenen Objektivität und Unparteilichkeit folgende Arten von 

Zuwendungen im eigenen Namen entgegenzunehmen und darüber zu 

verfügen:  

a) durch unentgeltliche Rechtsgeschäfte erbrachte geldwerte 

Leistungen Dritter,  

b) finanzielle Beiträge, mit denen der Aufwand für die Teilnahme von 

Schülern an Schulveranstaltungen sowie für sonstige Aktivitäten und     

Maßnahmen des schulischen Lebens zu bedecken ist sowie  

c) sonstige schülerbezogene Zahlungen. 

Im Rahmen dieser Teilrechtsfähigkeit wird die Schule durch die 

Schulleitung vertreten, bei einem Schulcluster durch dessen Leiterin 

oder Leiter. Die Zuwendungen nach lit. a dürfen nur für schulische 

Zwecke verwendet werden; Beiträge und Zahlungen nach lit. b und c 

sind zweckgebunden zu verwenden. Bei der Abwicklung von 

Zahlungsflüssen nach lit. b und c kann sich die Schulleitung von einer 

Lehrerin oder einem Lehrer vertreten lassen, der oder dem die 

Besorgung der jeweiligen, mit finanziellen Transaktionen verbundenen 

Aufgabe obliegt. Ist der Schule eine administrative Assistenzkraft 

zugewiesen, so kann sich die Schulleitung bei der Abwicklung von 
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Zahlungsflüssen nach lit. b und c auch von dieser vertreten lassen. 

(2) Zur Verwahrung der Geldmittel nach Abs. 1 und zur Abwicklung 

eines damit verbundenen Zahlungsverkehrs kann die Schulleitung ein 

auf die Schule lautendes Konto bei einem Bankinstitut eröffnen und 

bedienen; hinsichtlich der Bedienung des Kontos gilt Abs. 1 vorletzter 

und letzter Satz sinngemäß. Die mit der Kontoführung allenfalls 

verbundenen Gebühren und Entgelte sind Teil des Schulaufwandes (§ 

45 Abs. 3 Z 11).  

(3) Die Schulleitung hat dafür zu sorgen, dass alle 

verrechnungsrelevanten Unterlagen mit einer fortlaufenden 

Belegnummer versehen, geordnet abgelegt und mindestens sieben 

Jahre gesichert aufbewahrt werden. 

(4) Der Schulerhalter kann die widmungsgemäße Verwendung der 

Geldmittel nach Abs. 1 sowie die Kontoführung jederzeit prüfen. Die 

Leiterin oder der Leiter hat auf deren Verlangen innerhalb von 4 

Wochen alle verrechnungsrelevanten Unterlagen und Kontoauszüge 

vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Im Fall der 

Feststellung von Unregelmäßigkeiten hat der Schulerhalter unverzüglich 

die Bildungsdirektion zu verständigen. 

(5) Bei Stilllegung oder Auflassung einer Schule gehen allenfalls 

vorhandene Zuwendungen nach Abs. 1 in das Eigentum des 

Schulerhalters über. 



9 

 

§ 70 

Unterbringung von Schulen 

Schulen sind in Gebäuden unterzubringen, die ausschließlich 

Schulzwecken dienen. Ausnahmen bedürfen der Bewilligung der 

Bildungsdirektion. Diese hat vor ihrer Entscheidung bei Bedarf ein 

Gutachten der Schulkommission einzuholen. 

§ 70 

Unterbringung von Schulen 

Schulen sind in Gebäuden unterzubringen, die ausschließlich 

Schulzwecken dienen. Ausnahmen bedürfen der Bewilligung der 

Bildungsdirektion. Diese hat vor ihrer Entscheidung bei Bedarf ein 

Gutachten der Schulkommission einzuholen. Die Bewilligung wird 

allenfalls unter Auflagen erteilt. 

 

§ 73 

Bauliche Gestaltung und Ausstattung 

(1) Schulgebäude sind in allen ihren Teilen nach den jeweiligen Regeln 

der Pädagogik und der Technik und nach den statischen und 

konstruktiven Erfordernissen so zu planen, zu errichten und zu erhalten, 

dass sie für die Dauer ihres Bestandes den an bauliche Anlagen ihrer 

Art zu stellenden Anforderungen entsprechen. 

(2) Beim Bau, bei der Ausstattung und bei der Einrichtung von 

Schulgebäuden ist jenen Baustoffen sowie Gegenständen der Vorzug 

zu geben, die in Anschaffung, Erhaltung und Betrieb wirtschaftlich sind 

und den Erkenntnissen der technischen Wissenschaften, einschließlich 

baubiologischer Aspekte, den hygienischen, den pädagogischen und 

den lehrplanmäßigen Erfordernissen sowie dem tatsächlichen Bedarf 

entsprechen. 

(3) Der Bauplan zur Herstellung sowie zu jeder baulichen Umgestaltung 

§ 73 

Bauliche Gestaltung und Ausstattung 

(1) Schulgebäude sind in allen ihren Teilen nach den jeweiligen Regeln 

der Pädagogik und der Technik und nach den statischen und 

konstruktiven Erfordernissen so zu planen, zu errichten und zu erhalten, 

dass sie für die Dauer ihres Bestandes den an bauliche Anlagen ihrer 

Art zu stellenden Anforderungen entsprechen. 

(2) Beim Bau, bei der Ausstattung und bei der Einrichtung von 

Schulgebäuden ist jenen Baustoffen sowie Gegenständen der Vorzug 

zu geben, die in Anschaffung, Erhaltung und Betrieb wirtschaftlich sind 

und den Erkenntnissen der technischen Wissenschaften, einschließlich 

baubiologischer Aspekte, den hygienischen, den pädagogischen und 

den lehrplanmäßigen Erfordernissen sowie dem tatsächlichen Bedarf 

entsprechen. 

(3) Der Bauplan zur Herstellung sowie zu jeder baulichen Umgestaltung 
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eines Schulgebäudes, dessen Nebengebäude oder sonstiger 

Schulliegenschaften bedarf – unbeschadet der baurechtlichen 

Vorschriften – der Genehmigung der Bildungsdirektion. Kommt eine 

Bewilligung des Bauplanes nicht in Betracht, so bedarf die Verwendung 

von Gebäuden, einzelnen Räumen oder sonstigen Liegenschaften oder 

Liegenschaftsteilen für Schulzwecke einer Bewilligung der 

Bildungsdirektion. 

(4) Schulen sind mit allen Räumlichkeiten auszustatten, die zur Erfüllung 

des Lehrplanes erforderlich sind. In jeder Schule ist eine der Anzahl der 

Klassen entsprechende Zahl von Unterrichts- und Nebenräumen 

vorzusehen. Die Anzahl der Unterrichtsräume und insbesondere der 

Klassenzimmer richtet sich nach der Schulart sowie nach der Zahl der 

Schüler und Schülerinnen in den abgelaufenen 5 Schuljahren und 

derjenigen Schüler und Schülerinnen, die voraussichtlich in den 

kommenden 5 Schuljahren die Schule besuchen werden. Für jede 

Klasse ist ein eigenes Klassenzimmer vorzusehen. 

(5) Zusätzlich zu den Klassen- und Gruppenräumen sind jedenfalls in 

Volksschulen ein Werkraum, in NÖ Mittelschulen ein Werkraum, ein 

Physiksaal, eine Schulküche und ein EDV-Raum, in Sonderschulen ein 

Werkraum und eine Schulküche, in Polytechnischen Schulen ein EDV-

Raum und Werkstätten für die Fachbereiche vorzusehen. In jeder 

Schulart ist ein Turnsaal entsprechend der Schulgröße vorzusehen. 

(6) In allen Klassenräumen jener Pflichtschulen, an denen die Mehrzahl 

eines Schulgebäudes, dessen Nebengebäude oder sonstiger 

Schulliegenschaften bedarf – unbeschadet der baurechtlichen 

Vorschriften – der Genehmigung der Bildungsdirektion. Kommt eine 

Bewilligung des Bauplanes nicht in Betracht, so bedarf die Verwendung 

von Gebäuden, einzelnen Räumen oder sonstigen Liegenschaften oder 

Liegenschaftsteilen für Schulzwecke einer Bewilligung der 

Bildungsdirektion. Die Bewilligungen werden allenfalls unter Auflagen 

erteilt. 

(4) Schulen sind mit allen Räumlichkeiten auszustatten, die zur Erfüllung 

des Lehrplanes erforderlich sind. In jeder Schule ist eine der Anzahl der 

Klassen entsprechende Zahl von Unterrichts- und Nebenräumen 

vorzusehen. Die Anzahl der Unterrichtsräume und insbesondere der 

Klassenzimmer richtet sich nach der Schulart sowie nach der Zahl der 

Schüler und Schülerinnen in den abgelaufenen 5 Schuljahren und 

derjenigen Schüler und Schülerinnen, die voraussichtlich in den 

kommenden 5 Schuljahren die Schule besuchen werden. Für jede 

Klasse ist ein eigenes Klassenzimmer vorzusehen. 

(5) Zusätzlich zu den Klassen- und Gruppenräumen sind jedenfalls in 

Volksschulen ein Werkraum, in NÖ Mittelschulen ein Werkraum, ein 

Physiksaal, eine Schulküche und ein EDV-Raum, in Sonderschulen ein 

Werkraum und eine Schulküche, in Polytechnischen Schulen ein EDV-

Raum und Werkstätten für die Fachbereiche vorzusehen. In jeder 

Schulart ist ein Turnsaal entsprechend der Schulgröße vorzusehen. 
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der Schüler und Schülerinnen einem christlichen Religionsbekenntnis 

angehört, ist ein Kreuz anzubringen. 

(7) Als staatliche Symbole sind zumindest in jedem Klassenraum das 

Bundeswappen und in jeder Schule je ein Bild des Bundespräsidenten 

oder der Bundespräsidentin und des Landeshauptmannes oder der 

Landeshauptfrau anzubringen. 

(6) In allen Klassenräumen jener Pflichtschulen, an denen die Mehrzahl 

der Schüler und Schülerinnen einem christlichen Religionsbekenntnis 

angehört, ist ein Kreuz anzubringen. 

(7) Als staatliche Symbole sind zumindest in jedem Klassenraum das 

Bundeswappen und in jeder Schule je ein Bild des Bundespräsidenten 

oder der Bundespräsidentin und des Landeshauptmannes oder der 

Landeshauptfrau anzubringen. 

§ 91 

Bewilligungspflicht und Widerruf 

(1) Die Errichtung, die Erweiterung und der Betrieb von Horten sind nur 

mit Bewilligung der Bildungsdirektion zulässig. Vor Erteilung der 

Bewilligung ist ein Lokalaugenschein unter Beiziehung eines oder einer 

bautechnischen Sachverständigen abzuhalten. 

(2) Die Bewilligung der Errichtung oder Erweiterung erlischt, wenn die 

Inbetriebnahme nicht innerhalb von 5 Jahren erfolgt. 

(3) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass 

1. ein pädagogisches Konzept vorliegt und eine ausreichende Anzahl 

von Fachkräften zur Verfügung steht, 

2. weder beim Antragsteller oder der Antragstellerin noch bei mit ihm 

oder ihr in einer Wohngemeinschaft lebenden Personen sowie bei 

Gesellschaftern oder vertretungsbefugten Organen von juristischen 

Personen Gründe vorliegen, die das Wohl des Schülers oder der 

Schülerin gefährdet erscheinen lassen, 

§ 91 

Bewilligungspflicht und Widerruf 

(1) Die Errichtung, die Erweiterung und der Betrieb von Horten sind nur 

mit Bewilligung der Bildungsdirektion zulässig. Vor Erteilung der 

Bewilligung ist ein Lokalaugenschein unter Beiziehung eines oder einer 

bautechnischen Sachverständigen abzuhalten. Die Bewilligung wird 

allenfalls unter Auflagen erteilt. 

(2) Die Bewilligung der Errichtung oder Erweiterung erlischt, wenn die 

Inbetriebnahme nicht innerhalb von 5 Jahren erfolgt. 

(3) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass 

1. ein pädagogisches Konzept vorliegt und eine ausreichende Anzahl 

von Fachkräften zur Verfügung steht, 

2. weder beim Antragsteller oder der Antragstellerin noch bei mit ihm 

oder ihr in einer Wohngemeinschaft lebenden Personen sowie bei 

Gesellschaftern oder vertretungsbefugten Organen von juristischen 

Personen Gründe vorliegen, die das Wohl des Schülers oder der 
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3. Angaben über die Eigentums- oder sonstigen Rechtsverhältnisse an 

der in Betracht kommenden Liegenschaft sowie eine Beschreibung 

deren Lage, des Ausmaßes und der beabsichtigten Nutzung (Lage-, 

Baupläne) dem Antrag beiliegen. 

(4) Liegen die Voraussetzungen für die Bewilligung nicht oder nicht 

mehr vor, so ist diese nach Setzung einer angemessenen Frist zur 

Herstellung des bewilligten Zustandes, mit Bescheid zu widerrufen bzw. 

die nicht bewilligte Betreuung mit Bescheid zu untersagen. 

(5) Die Bildungsdirektion ist ermächtigt, zum Zwecke der Bewilligung 

und zur Durchführung der Aufsicht Sonderauskünfte aus der 

Sexualstraftäterdatei gemäß § 9a Strafregistergesetz 1968 über 

Beschäftigte in Horten einzuholen. 

Schülerin gefährdet erscheinen lassen, 

3. Angaben über die Eigentums- oder sonstigen Rechtsverhältnisse an 

der in Betracht kommenden Liegenschaft sowie eine Beschreibung 

deren Lage, des Ausmaßes und der beabsichtigten Nutzung (Lage-, 

Baupläne) dem Antrag beiliegen. 

(4) Liegen die Voraussetzungen für die Bewilligung nicht oder nicht 

mehr vor, so ist diese nach Setzung einer angemessenen Frist zur 

Herstellung des bewilligten Zustandes, mit Bescheid zu widerrufen bzw. 

die nicht bewilligte Betreuung mit Bescheid zu untersagen. 

(5) Die Bildungsdirektion ist ermächtigt, zum Zwecke der Bewilligung 

und zur Durchführung der Aufsicht Sonderauskünfte aus der 

Sexualstraftäterdatei gemäß § 9a Strafregistergesetz 1968 über 

Beschäftigte in Horten einzuholen. 

 


